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Merkblattkblatt
Übersicht Pensionskasse

Die 1. Säule sichert
die Existenzgrundlage, 
wenn Sie Ihr Erwerbs­
einkommen verlieren  

Die 3. Säule erlaubt 
Ihnen, steuerbegünstigt 
freiwillig für Ihre Alters­

vorsorge zu sparen

Die 2. Säule soll die Weiterführung 
Ihrer gewohnten Lebenshaltung

 in angemessener Weise ermöglichen 

Ihr Partner für die 2. Säule:

Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH) 

3. Säule
individuelles

Sparen

2. Säule
berufliche

Vorsorge (BVG)

1. Säule
staatliche Sozial-

versicherung (AHV/IV)

Die drei Säulen der persönlichen Vorsorge in der Schweiz:

	 Soziale Sicherheit bei Alter, Tod und Invalidität.

 

	

Unser Angebot – Ihre Vorteile 

	 Attraktive Vorsorgeleistungen: Bei der PKZH versicherte Personen profitieren von überdurch-
	 schnittlichen Leistungen, die in der Regel weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
	 anforderungen hinaus gehen – und dies zu vorteilhaften Konditionen. Das in der PKZH ange- 
	 wandte System des Beitragsprimats mit Leistungsziel ist für die Versicherten transparent und 
	 attraktiv. 

	 Für jede bei der PKZH versicherte Person wird ein individuelles Alterskonto geführt. Die Freizügig-
	 keitseinlagen, Einkäufe, Sparbeiträge und die Zinsen werden dort verbucht und bilden das per-
	 sönliche Altersguthaben. Daraus abgeleitet ergeben sich die Leistungsansprüche jedes einzelnen 	
	 Versicherten.

Mit 30’000 Versicherten und 16’000 Pensionsberechtigten zählt die PKZH 
zu den führenden Vorsorgeeinrichtungen der Schweiz. Sie versichert das 
Personal der Stadt Zürich und die Mitarbeitenden von 150 angeschlos­
senen Unternehmen. Die PKZH verwaltet mehr als CHF 13 Mrd. und 
verfügt über Reserven in Höhe von ca. CHF 1.1 Mrd.

Pensionskasse Stadt Zürich
Geschäftsbereich Versicherung
Strassburgstrasse 9
Postfach, 8026 Zürich

Telefon	 044 412 55 55
Fax	 044 270 91 05
E-Mail	 info@pkzh.ch
Internet 	 www.pkzh.ch



	
	 Sicherheit: Die PKZH setzt die Sicherheit ihrer Verpflichtungen an die erste Stelle. Deshalb hat
	 sie in den letzten Jahren dank einer professionellen Anlagestrategie genügend Reserven gebildet.
 	 Diese Politik zahlt sich nun in der aktuellen Finanzmarktkrise in hohem Masse aus. Die Altersgut-
	 haben der Aktiv Versicherten und die Rentenauszahlungen sind nicht gefährdet. Der Deckungs-
	 grad beträgt rund 109%. Mit Reserven in Höhe von ca. CHF 1.1 Mrd. ist die Pensionskasse Stadt 	
	 Zürich gut positioniert.

                    

	 Transparenz: Die PKZH legt grossen Wert auf eine transparente und aktive Informationspolitik. 	
	 Mit verschiedenen Rundschreiben und dem Geschäftsbericht werden die Versicherten regelmäs-	
	 sig über die Aktivitäten ihrer Pensionskasse informiert. Der jährliche Vorsorgeausweis gibt Aus-	
	 kunft über die Freizügigkeitsleistung, das Altersguthaben, die Höhe eines möglichen freiwilligen 	
	 Einkaufs und die Versicherungsleistungen. Auf www.pkzh.ch finden interessierte Personen zudem 	
	 umfangreiche Informationen zur Pensionskasse Stadt Zürich sowie einen Serviceteil mit zahlrei-	
	 chen nützlichen Checklisten, Anleitungen und Berechnungsmöglichkeiten für verschiedene Vorsorge-	
	 situationen. Auf der Internetseite sind ausserdem monatlich die neusten Zahlen zur finanziellen 	
	 Entwicklung (Deckungsgrad, Reserven, Vermögen, Performance) der PKZH erhältlich. 

	 Service: Die PKZH bietet ihren Kundinnen und Kunden eine sorgfältige und umfassende Beratung 	
	 in sämtlichen Bereichen der beruflichen Vorsorge. Kurze Entscheidungswege und eine straffe 		
	 Organisation ermöglichen es, schnell die optimale Lösung zu erarbeiten und kompetente Aus-		
	 künfte zu erteilen. 
	 Organisation: Oberstes Kassenorgan ist der Stiftungsrat, der paritätisch aus 10 Versicherten- und 	
	 10 Arbeitgebervertretungen zusammengesetzt ist. Seine wichtigsten Aufgaben sind:
	 ■ 	Erlass der Reglemente ( u.a. zu den Einkaufsmöglichkeiten und zum Katalog der Versicherungs-	
		  leistungen) 
	 ■ 	Verantwortung für die Vermögensanlagen
	 ■ 	Abnahme von Geschäftsbericht und Rechnung
	 ■ 	Festsetzung des Verzinsungssatzes der Altersguthaben 
	 ■ 	Entscheid über Teuerungszulagen auf den Pensionen.		
	 Die Geschäftsleitung bereitet die Beschlüsse des Stiftungsrates vor und ist für ihren Vollzug ver-	
	 antwortlich. Versicherungsleistungen werden im Einzelfall durch die dafür zuständigen Sachbear-	
	 beitenden berechnet.

	 Die Höhe der Arbeitgeberbeiträge wird im Sinne des Bundesrechts vom Arbeitgeber festgelegt. 	
	 Für das Personal der Stadtverwaltung Zürich entscheidet darüber der Gemeinderat, für das 		
	 Personal der angeschlossenen Unternehmen die jeweils zuständige Instanz.

2	 Merkblatt 01/2012

Zu folgenden Themen sind weitere Merkblätter erhältlich:
	 ■ Übersicht	 ■ 	Personalhypotheken		  		
	 ■ Eintritt	 ■ 	Austritt
	 ■ Beiträge und Leistungen	 ■ 	Altersleistungen
	 ■ Wohneigentumsförderung	 ■	Hinterlassenenleistungen

 Das Vorsorgereglement und die Merkblätter können Sie auch bei Ihrem Arbeitgeber einsehen 
 oder bei uns bestellen. Sämtliche Informationen zur Pensionskasse Stadt Zürich finden Sie auf: www.pkzh.ch
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